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Bürgerliches Gesetzbuch
Vom 18. August 1896, in der Neufassung vom 2. Januar
2002 mit Änderungen bis zum 28. September 2009

Erstes Buch. Allgemeiner Teil

Personen

Natürliche Personen, Verbraucher,
Unternehmer

§ 1. Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechts-
fähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollen-
dung der Geburt.

§ 2. Eintritt der Volljährigkeit. Die Volljäh-
rigkeit tritt mit der Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres ein.

§ 7. Wohnsitz; Begründung und Aufhebung.
(1) Wer sich an einemOrte ständig niederlässt,

begründet an diesem Orte seinen Wohnsitz.
(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehre-

ren Orten bestehen.
(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn

die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben
wird, sie aufzugeben.

§ 8. Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger.
(1) Wer geschäftsunfähig oder in der Ge-

schäftsfähigkeit beschränkt ist, kann ohne den
Willen seines gesetzlichen Vertreters einen
Wohnsitz weder begründen noch aufheben.
(2) Ein Minderjähriger, der verheiratet ist

oder war, kann selbständig einen Wohnsitz be-
gründen und aufheben.

§ 13. Verbraucher. Verbraucher ist jede na-
türliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.

§ 14. Unternehmer. (1) Unternehmer ist eine
natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Ab-
schluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ih-
rer gewerblichen oder selbständigen berufli-
chen Tätigkeit handelt.
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist

eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Ver-
bindlichkeiten einzugehen.

Juristische Personen

§ 21. Nichtwirtschaftlicher Verein. Ein Verein,
dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfä-
higkeit durch Eintragung in das Vereinsregister
des zuständigen Amtsgerichts.

§ 26. Vorstand und Vertretung. (1) 1Der
Verein muss einen Vorstand haben. 2Der Vor-
stand vertritt den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzli-
chen Vertreters. 3Der Umfang der Vertretungs-
macht kann durch die Satzung mit Wirkung ge-
gen Dritte beschränkt werden.
(2) 1Besteht der Vorstand aus mehreren Per-

sonen, so wird der Verein durch die Mehrheit
der Vorstandsmitglieder vertreten. 2Ist eine Wil-
lenserklärung gegenüber einem Verein abzuge-
ben, so genügt die Abgabe gegenüber einem
Mitglied des Vorstands.

§ 41. Auflösung des Vereins. 1Der Verein
kann durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung aufgelöst werden. 2Zu dem Beschluss ist
eine Mehrheit von drei Vierteln der erschiene-
nen Mitglieder erforderlich, wenn nicht die Sat-
zung ein anderes bestimmt.

§ 45. Anfall des Vereinsvermögens. (1) Mit
der Auflösung des Vereins oder der Entziehung
der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in
der Satzung bestimmten Personen.
(2) 1Durch die Satzung kann vorgeschrieben

werden, dass die Anfallberechtigten durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung oder eines
anderen Vereinsorgans bestimmt werden. 2Ist
der Zweck des Vereins nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann
die Mitgliederversammlung auch ohne eine sol-
che Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen
Stiftung oder Anstalt zuweisen.
(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfall-

berechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der
Verein nach der Satzung ausschließlich den In-
teressen seinerMitglieder diente, an die zur Zeit
der Auflösung oder der Entziehung der Rechts-
fähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen
Teilen, andernfalls an den Fiskus des Landes, in
dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hatte.

§ 54. Nichtrechtsfähige Vereine. 1Auf Vereine,
die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschrif-
ten über die Gesellschaft Anwendung. 2Aus ei-
nem Rechtsgeschäft, das im Namen eines sol-
chen Vereins einem Dritten gegenüber vorge-
nommen wird, haftet der Handelnde persön-
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lich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamt-
schuldner.

Sachen und Tiere

§ 90. Begriff der Sache. Sachen im Sinne des
Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

§ 90a. Tiere. 1Tiere sind keine Sachen. 2Sie
werden durch besondere Gesetze geschützt.
3Auf sie sind die für Sachen geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 91. Vertretbare Sachen. Vertretbare Sachen
im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen,
die im Verkehre nach Zahl, Maß oder Gewicht
bestimmt zu werden pflegen.

§ 92. Verbrauchbare Sachen. (1) Verbrauch-
bare Sachen im Sinne des Gesetzes sind beweg-
liche Sachen, deren bestimmungsmäßiger Ge-
brauch in dem Verbrauch oder in der Veräuße-
rung besteht.

§ 93. Wesentliche Bestandteile einer Sache.
Bestandteile einer Sache, die voneinander

nicht getrennt werden können, ohne dass der
eine oder der andere zerstört oder in seinemWe-
sen verändert wird (wesentliche Bestandteile),
können nicht Gegenstand besonderer Rechte
sein.

§ 94. Wesentliche Bestandteile eines Grund-
stücks oder Gebäudes. (1) 1Zu den wesentli-
chen Bestandteilen eines Grundstücks gehören
die mit demGrund und Boden fest verbundenen
Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Er-
zeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem
Boden zusammenhängen. 2Samen wird mit dem
Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen
wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.
(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines

Gebäudes gehören die zur Herstellung des Ge-
bäudes eingefügten Sachen.

§ 95. Nur vorübergehender Zweck. (1) 1Zu
den Bestandteilen eines Grundstücks gehören
solche Sachen nicht, die nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck mit dem Grund und Boden
verbunden sind. 2Das Gleiche gilt von einem
Gebäude oder anderen Werk, das in Ausübung
eines Rechtes an einem fremden Grundstück
von dem Berechtigten mit dem Grundstück ver-
bunden worden ist.
(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehen-

den Zwecke in ein Gebäude eingefügt sind, ge-
hören nicht zu den Bestandteilen des Gebäudes.

§ 96. Rechte als Bestandteile eines Grund-
stücks. Rechte, die mit dem Eigentum an
einem Grundstück verbunden sind, gelten als
Bestandteile des Grundstücks.

§ 97. Zubehör. (1) 1Zubehör sind bewegli-
che Sachen, die, ohne Bestandteile der Haupt-
sache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der
Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu
ihr in einem dieser Bestimmung entsprechen-
den räumlichen Verhältnisse stehen. 2Eine Sa-
che ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht
als Zubehör angesehen wird.
(2) 1Die vorübergehende Benutzung einer

Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer an-
deren begründet nicht die Zubehöreigenschaft.
2Die vorübergehende Trennung eines Zubehör-
stücks von der Hauptsache hebt die Zubehörei-
genschaft nicht auf.

§ 99. Früchte. (1) Früchte einer Sache sind
die Erzeugnisse der Sache und die sonstige Aus-
beute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung
gemäß gewonnen wird.
(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, wel-

che das Recht seiner Bestimmung gemäß ge-
währt. …

§ 100. Nutzungen. Nutzungen sind die Früchte
einer Sache oder eines Rechts sowie die Vor-
teile, welche der Gebrauch der Sache oder des
Rechts gewährt.

Rechtsgeschäfte

Geschäftsfähigkeit

§ 104. Geschäftsunfähigkeit. Geschäftsunfä-
hig ist:
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet
hat;

2. wer sich in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern
nicht der Zustand seiner Natur nach ein vor-
übergehender ist.

§ 105. Nichtigkeit der Willenserklärung.
(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsun-

fähigen ist nichtig.
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung,

die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vor-
übergehender Störung der Geistestätigkeit ab-
gegeben wird.
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§ 105 a. Geschäfte des täglichen Lebens. 1Tä-
tigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Ge-
schäft des täglichen Lebens, das mit gering-
wertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt
der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung
von Leistung und, soweit vereinbart, Gegenlei-
stung als wirksam, sobald Leistung und Gegen-
leistung bewirkt sind. 2Satz 1 gilt nicht bei einer
erheblichen Gefahr für die Person oder das Ver-
mögen des Geschäftsunfähigen.

§ 106. Beschränkte Geschäftsfähigkeit Min-
derjähriger. Ein Minderjähriger, der das sie-
bente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maß-
gabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähig-
keit beschränkt.

§ 107. Einwilligung des gesetzlichen Vertre-
ters. Der Minderjährige bedarf zu einer Wil-
lenserklärung, durch die er nicht lediglich einen
rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung sei-
nes gesetzlichen Vertreters.

§ 108. Vertragsschluss ohne Einwilligung.
(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag

ohne die erforderliche Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des
Vertrags von der Genehmigung des Vertreters
ab.
(2) 1Fordert der andere Teil den Vertreter zur

Erklärung über die Genehmigung auf, so kann
die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine
vor der Aufforderung dem Minderjährigen ge-
genüber erklärte Genehmigung oder Verweige-
rung der Genehmigung wird unwirksam. 2Die
Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von
zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforde-
rung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so
gilt sie als verweigert.
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt ge-

schäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmi-
gung an die Stelle der Genehmigung des Ver-
treters.

§ 109. Widerrufsrecht des anderen Teils.
(1) 1Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der

andere Teil zum Widerruf berechtigt. 2Der Wi-
derruf kann auch dem Minderjährigen gegen-
über erklärt werden.
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit

gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der
Minderjährige der Wahrheit zuwider die Ein-
willigung des Vertreters behauptet hat; er kann
auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn
ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Ab-
schluss des Vertrags bekannt war.

§ 110. Bewirken der Leistungmit eigenenMit-
teln. Ein von demMinderjährigen ohne Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters geschlossener

Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn
der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung
mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck
oder zu freier Verfügung von demVertreter oder
mit dessen Zustimmung von einemDritten über-
lassen worden sind.

§ 111. Einseitige Rechtsgeschäfte. Ein einseiti-
ges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne
die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters vornimmt, ist unwirksam. …

§ 112. Selbständiger Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts. (1) 1Ermächtigt der gesetzliche Ver-
treter mit Genehmigung des Familiengerichts
den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb
eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjäh-
rige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt
geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb
mit sich bringt. 2Ausgenommen sind Rechtsge-
schäfte, zu denen der Vertreter der Genehmi-
gung des Familiengerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertre-

ter nur mit Genehmigung des Familiengerichts
zurückgenommen werden.

§ 113. Dienst- oder Arbeitsverhältnis. (1) 1Er-
mächtigt der gesetzliche Vertreter den Minder-
jährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so
ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte
unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Einge-
hung oder Aufhebung eines Dienst- oder Ar-
beitsverhältnisses der gestatteten Art oder die
Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis
ergebenden Verpflichtungen betreffen. 2Ausge-
nommen sind Verträge, zu denen der Vertreter
der Genehmigung des Familiengerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertre-

ter zurückgenommen oder eingeschränkt wer-
den.
(3) 1Ist der gesetzliche Vertreter ein Vor-

mund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von
ihm verweigert wird, auf Antrag des Minderjäh-
rigen durch das Familiengericht ersetzt werden.
2Das Familiengericht hat die Ermächtigung zu
ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels
liegt.
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Er-

mächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Er-
mächtigung zur Eingehung von Verhältnissen
derselben Art.

Willenserklärung

§ 116. Geheimer Vorbehalt. 1Eine Willenser-
klärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der
Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte
nicht zu wollen. 2Die Erklärung ist nichtig, wenn
sie einem anderen gegenüber abzugeben ist
und dieser den Vorbehalt kennt.
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§ 117. Scheingeschäft. (1) Wird eine Willens-
erklärung, die einem anderen gegenüber abzu-
geben ist, mit dessen Einverständnis nur zum
Schein abgegeben, so ist sie nichtig.
(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein ande-

res Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für
das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vor-
schriften Anwendung.

§ 118. Mangel der Ernstlichkeit. Eine nicht
ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der
Erwartung abgegeben wird, der Mangel der
Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist
nichtig.

§ 119. Anfechtbarkeit wegen Irrtums. (1) Wer
bei der Abgabe einer Willenserklärung über de-
ren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung
dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte,
kann die Erklärung anfechten, wenn anzuneh-
men ist, dass er sie bei Kenntnis der Sach-
lage und bei verständiger Würdigung des Falles
nicht abgegeben haben würde.
(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung

gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften
der Person oder der Sache, die im Verkehr als
wesentlich angesehen werden.

§ 120. Anfechtbarkeit wegen falscher Über-
mittlung. Eine Willenserklärung, welche durch
die zur Übermittelung verwendete Person oder
Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist,
kann unter der gleichen Voraussetzung ange-
fochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich
abgegebene Willenserklärung.

§ 121. Anfechtungsfrist. (1) 1Die Anfechtung
muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuld-
haftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem
der Anfechtungsberechtigte von dem Anfech-
tungsgrunde Kenntnis erlangt hat. 2Die einem
Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung
gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfech-
tungserklärung unverzüglich abgesendet wor-
den ist.
(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn

seit der Abgabe der Willenserklärung zehn
Jahre verstrichen sind.

§ 122. Schadensersatzpflicht des Anfechten-
den. (1) Ist eine Willenserklärung nach § 118
nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 ange-
fochten, so hat der Erklärende, wenn die Er-
klärung einem anderen gegenüber abzugeben
war, diesem, andernfalls jedem Dritten den
Schaden zu ersetzen, den der andere oder der
Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültig-
keit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über
den Betrag des Interesses hinaus, welches der
andere oder der Dritte an der Gültigkeit der
Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein,
wenn der Beschädigte den Grund der Nichtig-
keit oder der Anfechtbarkeit kannte oder in-
folge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen
musste).

§ 123. Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder
Drohung. (1) Wer zur Abgabe einer Willenser-
klärung durch arglistige Täuschung oder wider-
rechtlich durch Drohung bestimmt worden ist,
kann die Erklärung anfechten.
(2) 1Hat ein Dritter die Täuschung verübt,

so ist eine Erklärung, die einem anderen ge-
genüber abzugeben war, nur dann anfechtbar,
wenn dieser die Täuschung kannte oder ken-
nen musste. 2Soweit ein anderer als derjenige,
welchem gegenüber die Erklärung abzugeben
war, aus der Erklärung unmittelbar ein Recht
erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber
anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder
kennen musste.

§ 124. Anfechtungsfrist. (1) Die Anfechtung
einer nach § 123 anfechtbarenWillenserklärung
kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.
(2) 1Die Frist beginnt im Falle der arglisti-

gen Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem
der Anfechtungsberechtigte die Täuschung ent-
deckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt,
in welchem die Zwangslage aufhört. 2Auf den
Lauf der Frist finden die für die Verjährung gel-
tenden Vorschriften der §§ 206, 210, 211 ent-
sprechende Anwendung.
(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn

seit der Abgabe der Willenserklärung zehn
Jahre verstrichen sind.

§ 125. Nichtigkeit wegen Formmangels. 1Ein
Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vor-
geschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. 2Der
Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten
Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur
Folge.

§ 126. Schriftform. (1) Ist durch Gesetz schrift-
liche Form vorgeschrieben, so muss die Ur-
kunde von dem Aussteller eigenhändig durch
Namensunterschrift oder mittels notariell be-
glaubigten Handzeichens unterzeichnet wer-
den.
(2) 1Bei einem Vertrage muss die Unterzeich-

nung der Parteien auf derselben Urkunde erfol-
gen. 2Werden über den Vertrag mehrere gleich
lautende Urkunden aufgenommen, so genügt
es, wenn jede Partei die für die andere Partei
bestimmte Urkunde unterzeichnet.
(3) Die schriftliche Form kann durch die elek-

tronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht
aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
(4) Die schriftliche Form wird durch die nota-

rielle Beurkundung ersetzt.
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§ 126 a. Elektronische Form. (1) Soll die
gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form
durch die elektronische Form ersetzt werden, so
muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen
Namen hinzufügen und das elektronische Do-
kument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen.
(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien

jeweils ein gleich lautendes Dokument in der
in Absatz 1 bezeichneten Weise elektronisch
signieren.

§ 126 b. Textform. Ist durch Gesetz Textform
vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer
Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wie-
dergabe in Schriftzeichen geeignete Weise ab-
gegeben, die Person des Erklärenden genannt
und der Abschluss der Erklärung durch Nach-
bildung der Namensunterschrift oder anders er-
kennbar gemacht werden.

§ 127. Vereinbarte Form. (1) Die Vorschriften
des § 126, des § 126 a oder des § 126 b gelten
im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft
bestimmte Form.
(2) 1Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft

bestimmten schriftlichen Form genügt, soweit
nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die
telekommunikative Übermittlung und bei ei-
nem Vertrag der Briefwechsel. 2Wird eine sol-
che Form gewählt, so kann nachträglich eine
dem § 126 entsprechende Beurkundung ver-
langt werden.
(3) 1Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft

bestimmten elektronischen Form genügt, soweit
nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, auch
eine andere als die in § 126 a bestimmte elek-
tronische Signatur und bei einem Vertrag der
Austausch von Angebots- und Annahmeerklä-
rung, die jeweils mit einer elektronischen Si-
gnatur versehen sind. 2Wird eine solche Form
gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 a
entsprechende elektronische Signierung oder,
wenn diese einer der Parteien nicht möglich
ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkundung
verlangt werden.

§ 127 a. Gerichtlicher Vergleich. Die notari-
elle Beurkundung wird bei einem gerichtlichen
Vergleich durch die Aufnahme der Erklärun-
gen in ein nach den Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung errichtetes Protokoll ersetzt.

§ 128. Notarielle Beurkundung. Ist durch Ge-
setz notarielle Beurkundung eines Vertrags vor-
geschrieben, so genügt es, wenn zunächst der
Antrag und sodann die Annahme des Antrags
von einem Notar beurkundet wird.

§ 129. Öffentliche Beglaubigung. (1) 1Ist
durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche Be-
glaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklä-
rung schriftlich abgefasst und die Unterschrift
des Erklärenden von einem Notar beglaubigt
werden. 2Wird die Erklärung von dem Ausstel-
ler mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist
die im § 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubi-
gung des Handzeichens erforderlich und genü-
gend.
(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch

die notarielle Beurkundung der Erklärung er-
setzt.

§ 130. Wirksamwerden der Willenserklärung
gegenüber Abwesenden. (1) 1Eine Willenser-
klärung, die einem anderen gegenüber abzuge-
ben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit
abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in
welchem sie ihm zugeht. 2Sie wird nicht wirk-
sam, wenn dem anderen vorher oder gleichzei-
tig ein Widerruf zugeht.
(2) Auf dieWirksamkeit derWillenserklärung

ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach
der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird.
(3) Diese Vorschriften finden auch dann An-

wendung, wenn die Willenserklärung einer Be-
hörde gegenüber abzugeben ist.

§ 131. Wirksamwerden gegenüber nicht voll
Geschäftsfähigen. (1) Wird die Willenserklä-
rung einem Geschäftsunfähigen gegenüber ab-
gegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor sie
dem gesetzlichen Vertreter zugeht.
(2) 1Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklä-

rung einer in der Geschäftsfähigkeit beschränk-
ten Person gegenüber abgegeben wird. 2Bringt
die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähig-
keit beschränkten Person lediglich einen recht-
lichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter
seine Einwilligung erteilt, so wird die Erklärung
in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihr
zugeht.

§ 133. Auslegung einer Willenserklärung.
Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist

der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an
dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu
haften.

§ 134. Gesetzliches Verbot. Ein Rechtsge-
schäft, das gegen ein gesetzliches Verbot ver-
stößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Ge-
setz ein anderes ergibt.

§ 138. Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher.
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten

Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsge-

schäft, durch das jemand unter Ausbeutung der
Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels
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an Urteilsvermögen oder der erheblichen Wil-
lensschwäche eines anderen sich oder einem
Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile
versprechen oder gewähren lässt, die in einem
auffälligen Missverhältnis zu der Leistung ste-
hen.

§ 139. Teilnichtigkeit. Ist ein Teil eines Rechts-
geschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsge-
schäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass
es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen
sein würde.

§ 140. Umdeutung. Entspricht ein nichti-
ges Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines
anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das letztere,
wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei
Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.

§ 142. Wirkung der Anfechtung. (1) Wird ein
anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist
es als von Anfang an nichtig anzusehen.
(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder ken-

nen musste, wird, wenn die Anfechtung erfolgt,
so behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit des
Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte ken-
nen müssen.

§ 143. Anfechtungserklärung. (1) Die Anfech-
tung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Anfechtungsgegner.
(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag

der andere Teil, im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2
derjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelbar
ein Recht erworben hat.
(3) 1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft,

das einem anderen gegenüber vorzunehmen
war, ist der andere der Anfechtungsgegner.
2Das Gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäft, das
einem anderen oder einer Behörde gegenüber
vorzunehmenwar, auch dann, wenn das Rechts-
geschäft der Behörde gegenüber vorgenommen
worden ist.
(4) 1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft an-

derer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der auf
Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar einen
rechtlichen Vorteil erlangt hat. 2Die Anfechtung
kann jedoch, wenn die Willenserklärung einer
Behörde gegenüber abzugeben war, durch Er-
klärung gegenüber der Behörde erfolgen; die
Behörde soll die Anfechtung demjenigen mittei-
len, welcher durch das Rechtsgeschäft unmittel-
bar betroffen worden ist.

§ 144. Bestätigung des anfechtbaren Rechtsge-
schäfts. (1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen,
wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem
Anfechtungsberechtigten bestätigt wird.
(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das

Rechtsgeschäft bestimmten Form.

Vertrag

§ 145. Bindung an den Antrag. Wer einem
anderen die Schließung eines Vertrags anträgt,
ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er
die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§ 146. Erlöschen des Antrags. Der Antrag
erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber
abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegen-
über nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig ange-
nommen wird.

§ 147. Annahmefrist. (1) 1Der einem Anwe-
senden gemachte Antrag kann nur sofort an-
genommen werden. 2Dies gilt auch von einem
mittels Fernsprechers oder einer sonstigen tech-
nischen Einrichtung von Person zu Person ge-
machten Antrage.
(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag

kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen
werden, in welchem der Antragende den Ein-
gang der Antwort unter regelmäßigen Umstän-
den erwarten darf.

§ 148. Bestimmung einer Annahmefrist. Hat
der Antragende für die Annahme des Antrags
eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur
innerhalb der Frist erfolgen.

§ 149. Verspätet zugegangene Annahmeerklä-
rung. 1Ist eine dem Antragenden verspä-
tet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt
abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger
Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein
würde, und musste der Antragende dies erken-
nen, so hat er die Verspätung dem Annehmen-
den unverzüglich nach dem Empfange der Er-
klärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vor-
her geschehen ist. 2Verzögert er die Absendung
der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht ver-
spätet.

§ 150. Verspätete und abändernde Annahme.
(1) Die verspätete Annahme eines Antrags

gilt als neuer Antrag.
(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Ein-

schränkungen oder sonstigen Änderungen gilt
als Ablehnung verbunden mit einem neuen An-
trag.

§ 151. Annahme ohne Erklärung gegenüber
dem Antragenden. 1Der Vertrag kommt durch
die Annahme des Antrags zustande, ohne dass
die Annahme dem Antragenden gegenüber er-
klärt zu werden braucht, wenn eine solche Er-
klärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwar-
ten ist oder der Antragende auf sie verzichtet
hat. 2Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag er-
lischt, bestimmt sich nach dem aus dem Antrag
oder den Umständen zu entnehmenden Willen
des Antragenden.
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§ 154. Offener Einigungsmangel; fehlende Be-
urkundung. (1) 1Solange nicht die Parteien sich
über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben,
über die nach der Erklärung auch nur einer Par-
tei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist
im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. 2Die
Verständigung über einzelne Punkte ist auch
dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung
stattgefunden hat.
(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten

Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel
der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkun-
dung erfolgt ist.

§ 155. Versteckter Einigungsmangel. Haben
sich die Parteien bei einem Vertrage, den sie
als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über
den eine Vereinbarung getroffen werden sollte,
in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Verein-
barte, sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag
auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt
geschlossen sein würde.

§ 156. Vertragsschluss bei Versteigerung.
1Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag

erst durch den Zuschlag zustande. 2Ein Gebot
erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder
die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags
geschlossen wird.

§ 157. Auslegung von Verträgen. Verträge
sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Vertretung und Vollmacht

§ 164. Wirkung der Erklärung des Vertreters.
(1) 1EineWillenserklärung, die jemand inner-

halb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im
Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittel-
bar für und gegen den Vertretenen. 2Es macht
keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrück-
lich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob
die Umstände ergeben, dass sie in dessen Na-
men erfolgen soll.
(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu

handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der
Mangel des Willens, im eigenen Namen zu
handeln, nicht in Betracht.
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden

entsprechende Anwendung, wenn eine gegen-
über einem anderen abzugebende Willenser-
klärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.

§ 165. Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter.
Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber

einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung
wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Ver-
treter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist.

§ 166. Willensmängel; Wissenszurechnung.
(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Wil-

lenserklärung durch Willensmängel oder durch
die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser
Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die
Person des Vertretenen, sondern die des Vertre-
ters in Betracht.
(2) 1Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft

erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Ver-
treter nach bestimmten Weisungen des Voll-
machtgebers gehandelt, so kann sich dieser
in Ansehung solcher Umstände, die er selbst
kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters
berufen. 2Dasselbe gilt von Umständen, die der
Vollmachtgeber kennenmusste, sofern das Ken-
nenmüssen der Kenntnis gleichsteht.

§ 167. Erteilung der Vollmacht. (1) Die Ertei-
lung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung ge-
genüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem
Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfin-
den soll.
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, wel-

che für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das
sich die Vollmacht bezieht.

§ 168. Erlöschen der Vollmacht. 1Das Erlö-
schen der Vollmacht bestimmt sich nach dem
ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsver-
hältnis. 2Die Vollmacht ist auch bei dem Fort-
bestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich,
sofern sich nicht aus diesem ein anderes ergibt.
3Auf die Erklärung desWiderrufs findet die Vor-
schrift des § 167 Abs. 1 entsprechende Anwen-
dung.

§ 170. Wirkungsdauer der Vollmacht. Wird
die Vollmacht durch Erklärung gegenüber ei-
nem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem gegen-
über in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem
Vollmachtgeber angezeigt wird.

§ 171. Wirkungsdauer bei Kundgebung.
(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung

an einen Dritten oder durch öffentliche Be-
kanntmachung kundgegeben, dass er einen an-
deren bevollmächtigt habe, so ist dieser auf
Grund der Kundgebung im ersteren Falle dem
Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem
Dritten gegenüber zur Vertretung befugt.
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis

die Kundgebung in derselben Weise, wie sie
erfolgt ist, widerrufen wird.

§ 172. Vollmachtsurkunde. (1) Der beson-
deren Mitteilung einer Bevollmächtigung durch
den Vollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser
dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde ausge-
händigt hat und der Vertreter sie dem Dritten
vorlegt.
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(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis
die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber
zurückgegeben oder für kraftlos erklärt wird.

§ 177. Vertragsschluss durch Vertreter ohne
Vertretungsmacht. (1) Schließt jemand ohne
Vertretungsmacht im Namen eines anderen
einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des
Vertrags für und gegen den Vertretenen von
dessen Genehmigung ab.
(2) 1Fordert der andere Teil den Vertretenen

zur Erklärung über die Genehmigung auf, so
kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfol-
gen; eine vor der Aufforderung dem Vertre-
ter gegenüber erklärte Genehmigung oder Ver-
weigerung der Genehmigung wird unwirksam.
2Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf
von zwei Wochen nach dem Empfang der Auf-
forderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt,
so gilt sie als verweigert.

§ 178. Widerrufsrecht des anderen Teils. 1Bis
zur Genehmigung des Vertrags ist der andere
Teil zum Widerrufe berechtigt, es sei denn,
dass er den Mangel der Vertretungsmacht bei
dem Abschlusse des Vertrags gekannt hat. 2Der
Widerruf kann auch dem Vertreter gegenüber
erklärt werden.

§ 179. Haftung des Vertreters ohne Vertre-
tungsmacht. (1) Wer als Vertreter einen Vertrag
geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Ver-
tretungsmacht nachweist, dem anderen Teile
nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Scha-
densersatze verpflichtet, wenn der Vertretene
die Genehmigung des Vertrags verweigert.
(2) Hat der Vertreter den Mangel der Ver-

tretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum
Ersatze desjenigen Schadens verpflichtet, wel-
chen der andere Teil dadurch erleidet, dass er
auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht
über den Betrag des Interesses hinaus, welches
der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags
hat.
(3) 1Der Vertreter haftet nicht, wenn der an-

dere Teil den Mangel der Vertretungsmacht
kannte oder kennen musste. 2Der Vertreter haf-
tet auch dann nicht, wenn er in der Geschäfts-
fähigkeit beschränkt war, es sei denn, dass er
mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters
gehandelt hat.

§ 181. Insichgeschäft. Ein Vertreter kann,
soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im
Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Na-
men oder als Vertreter eines Dritten ein Rechts-
geschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung
einer Verbindlichkeit besteht.

Einwilligung und Genehmigung

§ 182. Zustimmung. (1) Hängt die Wirk-
samkeit eines Vertrags oder eines einseitigen
Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber
vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines
Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die
Verweigerung der Zustimmung sowohl dem
einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt
werden.
(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das

Rechtsgeschäft bestimmten Form. …

§ 183. Widerruflichkeit der Einwilligung.
1Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist

bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruf-
lich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung zu-
grunde liegenden Rechtsverhältnisse sich ein
anderes ergibt. 2Der Widerruf kann sowohl dem
einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt
werden.

§ 184. Rückwirkung der Genehmigung.
(1) Die nachträgliche Zustimmung (Geneh-

migung) wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme
des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein
anderes bestimmt ist.
(2) Durch die Rückwirkung werden Verfü-

gungen nicht unwirksam, die vor der Geneh-
migung über den Gegenstand des Rechtsge-
schäfts von demGenehmigenden getroffen wor-
den oder im Wege der Zwangsvollstreckung
oder der Arrestvollziehung oder durch den In-
solvenzverwalter erfolgt sind.

Fristen. Termine

§ 187. Fristbeginn. (1) Ist für den Anfang
einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf
eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so
wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht
mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der
Zeitpunkt fällt.
(2) 1Ist der Beginn eines Tages der für den

Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so
wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist
mitgerechnet. 2Das Gleiche gilt von dem Tage
der Geburt bei der Berechnung des Lebensal-
ters.

§ 188. Fristende. (1) Eine nach Tagen be-
stimmte Frist endigt mit dem Ablaufe des letz-
ten Tages der Frist.
(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Mona-

ten oder nach einem mehrere Monate umfas-
senden Zeitraume – Jahr, halbes Jahr, Viertel-
jahr – bestimmt ist, endigt im Falle des § 187
Abs. 1 mit dem Ablaufe desjenigen Tages der
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letzten Woche oder des letzten Monats, wel-
cher durch seine Benennung oder seine Zahl
dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder
der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2
mit dem Ablaufe desjenigen Tages der letzten
Woche oder des letzten Monats, welcher dem
Tage vorhergeht, der durch seine Benennung
oder seine Zahl dem Anfangstage der Frist ent-
spricht.
(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten

Frist in dem letzten Monate der für ihren Ablauf
maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem
Ablaufe des letzten Tages dieses Monats.

§ 193. Sonn- und Feiertag; Sonnabend. Ist
an einem bestimmten Tag oder innerhalb ei-
ner Frist eine Willenserklärung abzugeben oder
eine Leistung zu bewirken und fällt der be-
stimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf
einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Lei-
stungsorte staatlich anerkannten allgemeinen
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Verjährung

Gegenstand und Dauer der Verjäh-
rung

§ 194. Gegenstand der Verjährung. (1) Das
Recht, von einem anderen ein Tun oder Unter-
lassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der
Verjährung.
(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen

Verhältnis unterliegen der Verjährung nicht,
soweit sie auf die Herstellung des dem Verhält-
nis entsprechenden Zustandes für die Zukunft
gerichtet sind.

§ 195. Regelmäßige Verjährungsfrist. Die
regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

§ 196. Verjährungsfrist bei Rechten an einem
Grundstück. Ansprüche auf Übertragung des
Eigentums an einem Grundstück sowie auf Be-
gründung, Übertragung oder Aufhebung eines
Rechts an einem Grundstück oder auf Ände-
rung des Inhalts eines solchen Rechts sowie die
Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in
zehn Jahren.

§ 197. Dreißigjährige Verjährungsfrist. (1) In
30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist,
1. Herausgabeansprüche aus Eigentum, ande-
ren dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130
und 2362 sowie die Ansprüche, die der Gel-

tendmachung der Herausgabeansprüche die-
nen,

2. augehoben
3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche,
4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen
oder vollstreckbaren Urkunden,

5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfah-
ren erfolgte Feststellung vollstreckbar gewor-
den sind und

6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der
Zwangsvollstreckung.
(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3

bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wie-
derkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt
an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren
die regelmäßige Verjährungsfrist.

§ 198. Verjährung bei Rechtsnachfolge. Ge-
langt eine Sache, hinsichtlich derer ein dingli-
cher Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge
in den Besitz eines Dritten, so kommt die wäh-
rend des Besitzes des Rechtsvorgängers ver-
strichene Verjährungszeit dem Rechtsnachfol-
ger zugute.

§ 199. Beginn der regelmäßigen Verjährungs-
frist und Verjährungshöchstfristen. (1) Die
regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit
nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt
ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-
sundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
30 Jahren von der Begehung der Handlung,
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den
Schaden auslösenden Ereignis an.
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche ver-

jähren
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob
fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von
ihrer Entstehung an und

2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
30 Jahren von der Begehung der Handlung,
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den
Schaden auslösenden Ereignis an.

Maßgeblich ist die früher endende Frist.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beru-

hen oder deren Geltendmachung die Kenntnis
einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt,
verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von
der Entstehung des Anspruchs an.
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(4) Andere Ansprüche als die nach den Ab-
sätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
zehn Jahren von ihrer Entstehung an.
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so

tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwider-
handlung.

§ 200. Beginn anderer Verjährungsfristen.
1Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die

nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unter-
liegen, beginnt mit der Entstehung des An-
spruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungs-
beginn bestimmt ist. 2§ 199 Abs. 5 findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 201. Beginn der Verjährungsfrist von festge-
stellten Ansprüchen. 1Die Verjährung von
Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 be-
zeichneten Art beginnt mit der Rechtskraft der
Entscheidung, der Errichtung des vollstreckba-
ren Titels oder der Feststellung im Insolvenz-
verfahren, nicht jedoch vor der Entstehung des
Anspruchs. 2§ 199 Abs. 5 findet entsprechende
Anwendung.

§ 202. Unzulässigkeit von Vereinbarungen
über die Verjährung. (1) Die Verjährung kann
bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus
durch Rechtsgeschäft erleichtert werden.
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsge-

schäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30
Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn
hinaus erschwert werden.

Hemmung, Ablaufhemmung und
Neubeginn der Verjährung

§ 203. Hemmung der Verjährung bei Ver-
handlungen. 1Schweben zwischen dem Schuld-
ner und dem Gläubiger Verhandlungen über
den Anspruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis der eine oder der andere Teil die
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.
2Die Verjährung tritt frühestens drei Monate
nach dem Ende der Hemmung ein.

§ 204. Hemmung der Verjährung durch
Rechtsverfolgung. (1) Die Verjährung wird
gehemmt durch
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder

auf Feststellung des Anspruchs, auf Ertei-
lung der Vollstreckungsklausel oder auf Er-
lass des Vollstreckungsurteils,

2. die Zustellung des Antrags im vereinfach-
ten Verfahren über den Unterhalt Minder-
jähriger,

3. die Zustellung des Mahnbescheids im
Mahnverfahren oder des Europäischen

Zahlungsbefehls im Europäischen Mahn-
verfahren nach der Verordnung (EG) Nr.
1896/2006 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur
Einführung eines Europäischen Mahnver-
fahrens (ABl. EU Nr. L 399 S. 1),

4. die Veranlassung der Bekanntgabe des Gü-
teantrags, der bei einer durch die Landes-
justizverwaltung eingerichteten oder aner-
kannten Gütestelle oder, wenn die Parteien
den Einigungsversuch einvernehmlich un-
ternehmen, bei einer sonstigen Gütestelle,
die Streitbeilegungen betreibt, eingereicht
ist; wird die Bekanntgabe demnächst nach
der Einreichung des Antrags veranlasst, so
tritt die Hemmung der Verjährung bereits
mit der Einreichung ein,

5. die Geltendmachung der Aufrechnung des
Anspruchs im Prozess,

6. die Zustellung der Streitverkündung,
7. die Zustellung des Antrags auf Durchfüh-

rung eines selbständigen Beweisverfah-
rens,

8. den Beginn eines vereinbarten Begutach-
tungsverfahrens,

9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines
Arrestes, einer einstweiligen Verfügung
oder einer einstweiligen Anordnung, oder,
wenn der Antrag nicht zugestellt wird, des-
sen Einreichung, wenn der Arrestbefehl,
die einstweilige Verfügung oder die einst-
weilige Anordnung innerhalb einesMonats
seit Verkündung oder Zustellung an den
Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird,

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insol-
venzverfahren oder im Schifffahrtsrechtli-
chen Verteilungsverfahren,

11. den Beginn des schiedsrichterlichen Ver-
fahrens,

12. die Einreichung des Antrags bei einer Be-
hörde, wenn die Zulässigkeit der Klage
von der Vorentscheidung dieser Behörde
abhängt und innerhalb von drei Monaten
nach Erledigung des Gesuchs die Klage er-
hoben wird; dies gilt entsprechend für bei
einem Gericht oder bei einer in Nummer 4
bezeichneten Gütestelle zu stellende An-
träge, deren Zulässigkeit von der Vorent-
scheidung einer Behörde abhängt,

13. die Einreichung des Antrags bei dem hö-
heren Gericht, wenn dieses das zuständige
Gericht zu bestimmen hat und innerhalb
von drei Monaten nach Erledigung des Ge-
suchs die Klage erhoben oder der Antrag,
für den die Gerichtsstandsbestimmung zu
erfolgen hat, gestellt wird, und

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des
erstmaligen Antrags auf Gewährung von
Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskosten-
hilfe; wird die Bekanntgabe demnächst
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nach der Einreichung des Antrags veran-
lasst, so tritt die Hemmung der Verjährung
bereits mit der Einreichung ein.

(2) 1Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs
Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung
oder anderweitigen Beendigung des eingeleite-
ten Verfahrens. 2Gerät das dadurch in Stillstand,
dass die Parteien es nicht betreiben, so tritt an
die Stelle der Beendigung des Verfahrens die
letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des Ge-
richts oder der sonst mit dem Verfahren be-
fassten Stelle. 3Die Hemmung beginnt erneut,
wenn eine der Parteien das Verfahren weiter be-
treibt.
(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 9, 12 und

13 finden die §§ 206, 210 und 211 entsprechende
Anwendung.

§ 205. Hemmung der Verjährung bei Leis-
tungsverweigerungsrecht. Die Verjährung ist
gehemmt, solange der Schuldner auf Grund ei-
ner Vereinbarung mit dem Gläubiger vorüber-
gehend zur Verweigerung der Leistung berech-
tigt ist.

§ 206. Hemmung der Verjährung bei höherer
Gewalt. Die Verjährung ist gehemmt, solange
der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Mo-
nate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt
an der Rechtsverfolgung gehindert ist.

§ 207. Hemmung der Verjährung aus famili-
ären und ähnlichen Gründen. (1) 1Die Ver-
jährung vonAnsprüchen zwischen Ehegatten ist
gehemmt, solange die Ehe besteht. 2Das Glei-
che gilt für Ansprüche zwischen
1. Lebenspartnern, solange die Lebenspartner-
schaft besteht,

2. dem Kind und
a) seinen Eltern oder
b) dem Ehegatten oder Lebenspartner eines
Elternteils

bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des
Kindes,

3. dem Vormund und dem Mündel während der
Dauer des Vormundschaftsverhältnisses,

4. dem Betreuten und dem Betreuer während
der Dauer des Betreuungsverhältnisses, und

5. dem Pflegling und dem Pfleger während der
Dauer der Pflegschaft.

3Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes
gegen den Beistand ist während der Dauer der
Beistandschaft gehemmt.
(2) § 208 bleibt unberührt.

§ 208. Hemmung der Verjährung bei Ansprü-
chen wegen Verletzung der sexuellen Selbst-
bestimmung. 1Die Verjährung von Ansprü-
chen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbe-
stimmung ist bis zur Vollendung des 21. Lebens-

jahres des Gläubigers gehemmt. 2Lebt der
Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung
der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der
Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher
Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis
zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft
gehemmt.

§ 209. Wirkung der Hemmung. Der Zeitraum,
während dessen die Verjährung gehemmt ist,
wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

§ 210. Ablaufhemmung bei nicht voll Ge-
schäftsfähigen. (1) 1Ist eine geschäftsunfähige
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Per-
son ohne gesetzlichen Vertreter, so tritt eine
für oder gegen sie laufende Verjährung nicht
vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem
Zeitpunkt ein, in dem die Person unbeschränkt
geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung
behoben wird. 2Ist die Verjährungsfrist kürzer
als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung
bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Mo-
nate.
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit

eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Per-
son prozessfähig ist.

§ 211. Ablaufhemmung in Nachlassfällen.
1Die Verjährung eines Anspruchs, der zu ei-

nem Nachlass gehört oder sich gegen einen
Nachlass richtet, tritt nicht vor dem Ablauf von
sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem
die Erbschaft von dem Erben angenommen oder
das Insolvenzverfahren über den Nachlass er-
öffnet wird oder von dem an der Anspruch von
einem oder gegen einen Vertreter geltend ge-
macht werden kann. 2Ist die Verjährungsfrist
kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Ver-
jährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der
sechs Monate.

§ 212. Neubeginn der Verjährung. (1) Die
Verjährung beginnt erneut, wenn
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber
den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zins-
zahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer
Weise anerkennt oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Voll-
streckungshandlung vorgenommen oder be-
antragt wird.
(2) Der erneute Beginn der Verjährung in-

folge einer Vollstreckungshandlung gilt als
nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungs-
handlung auf Antrag des Gläubigers oder we-
gen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen
aufgehoben wird.
(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch

den Antrag auf Vornahme einer Vollstreckungs-
handlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem
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Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor
der Vollstreckungshandlung zurückgenommen
oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach
Absatz 2 aufgehoben wird.

§ 213. Hemmung, Ablaufhemmung und er-
neuter Beginn der Verjährung bei anderen An-
sprüchen. Die Hemmung, die Ablaufhemmung
und der erneute Beginn der Verjährung gelten
auch für Ansprüche, die aus demselben Grund
wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner
Stelle gegeben sind.

Rechtsfolgen der Verjährung

§ 214. Wirkung der Verjährung. (1) Nach Ein-
tritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt,
die Leistung zu verweigern.
(2) 1Das zur Befriedigung eines verjährten

Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefor-
dert werden, auch wenn in Unkenntnis der Ver-
jährung geleistet worden ist. 2Das Gleiche gilt
von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis so-
wie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

§ 215. Aufrechnung und Zurückbehaltungs-
recht nach Eintritt der Verjährung. Die Verjäh-
rung schließt die Aufrechnung und die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechts nicht
aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch
nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet
oder die Leistung verweigert werden konnte.

§ 216. Wirkung der Verjährung bei gesicher-
ten Ansprüchen. (1) Die Verjährung eines An-
spruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshy-
pothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den
Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem
belasteten Gegenstand zu suchen.
(2) 1Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein

Recht verschafft worden, so kann die Rücküber-
tragung nicht auf Grund der Verjährung des
Anspruchs gefordert werden. 2Ist das Eigentum
vorbehalten, so kann der Rücktritt vom Vertrag
auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch
verjährt ist.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwen-

dung auf die Verjährung von Ansprüchen auf
Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen.

§ 217. Verjährung von Nebenleistungen. Mit
dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf
die von ihm abhängenden Nebenleistungen,
auch wenn die für diesen Anspruch geltende
besondere Verjährung noch nicht eingetreten
ist.

§ 218. Unwirksamkeit des Rücktritts. (1) 1Der
Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß
erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der

Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfül-
lungsanspruch verjährt ist und der Schuldner
sich hierauf beruft. 2Dies gilt auch, wenn der
Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3, § 439 Abs. 3
oder § 635 Abs. 3 nicht zu leisten braucht und
der Anspruch auf die Leistung oder der Nach-
erfüllungsanspruch verjährt wäre. 3§ 216 Abs. 2
Satz 2 bleibt unberührt.
(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwen-

dung.

Ausübung der Rechte

§ 226. Schikaneverbot. Die Ausübung eines
Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck
haben kann, einem anderen Schaden zuzufü-
gen.

§ 227. Notwehr. (1) Eine durch Notwehr
gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.
(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, wel-

che erforderlich ist, um einen gegenwärtigen
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem an-
deren abzuwenden.

§ 228. Notstand. 1Wer eine fremde Sache be-
schädigt oder zerstört, um eine durch sie dro-
hende Gefahr von sich oder einem anderen ab-
zuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn
die Beschädigung oder die Zerstörung zur Ab-
wendung der Gefahr erforderlich ist und der
Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr
steht. 2Hat der Handelnde die Gefahr verschul-
det, so ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

§ 229. Selbsthilfe. Wer zum Zwecke der
Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder
beschädigt oder wer zum Zwecke der Selbst-
hilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht
verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand
des Verpflichteten gegen eine Handlung, die
dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, han-
delt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche
Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne
sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass
die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder
wesentlich erschwert werde.

Sicherheitsleistung

§ 232. Arten. (1) Wer Sicherheit zu leisten
hat, kann dies bewirken durch Hinterlegung
von Geld oder Wertpapieren,
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durch Verpfändung von Forderungen, die in das
Reichsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch
eines Bundesstaats eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an
Schiffen oder Schiffsbauwerken, die in einem
deutschen Schiffsregister oder Schiffsbauregi-
ster eingetragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländi-
schen Grundstücken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die
eine Hypothek an einem inländischen Grund-
stücke besteht, oder durch Verpfändung von
Grundschulden oder Rentenschulden an inlän-
dischen Grundstücken.
(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise

geleistet werden, so ist die Stellung eines taug-
lichen Bürgen zulässig.

§ 233. Wirkung der Hinterlegung. Mit der
Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein Pfand-

recht an dem hinterlegten Gelde oder an den
hinterlegten Wertpapieren und, wenn das Geld
oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fis-
kus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten
Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der Forde-
rung auf Rückerstattung.

§ 234. Geeignete Wertpapiere. (1) 1Wertpa-
piere sind zur Sicherheitsleistung nur geeignet,
wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurs-
wert haben und einer Gattung angehören, in der
Mündelgeld angelegt werden darf. 2Den Inha-
berpapieren stehen Orderpapiere gleich, die mit
Blankoindossament versehen sind.
(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Ren-

ten-, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine zu
hinterlegen.
(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in

Höhe von drei Vierteilen des Kurswertes gelei-
stet werden.

Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse

Inhalt der Schuldverhältnisse

Verpflichtung zur Leistung

§ 241. Pflichten aus dem Schuldverhältnis.
(1) 1Kraft des Schuldverhältnisses ist der

Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine
Leistung zu fordern. 2Die Leistung kann auch in
einem Unterlassen bestehen.
(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem

Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte,
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils
verpflichten.

§ 241a. Unbestellte Leistungen. (1) Durch
die Lieferung unbestellter Sachen oder durch
die Erbringung unbestellter sonstiger Leistun-
gen durch einen Unternehmer an einen Ver-
braucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht
begründet.
(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausge-

schlossen, wenn die Leistung nicht für den Emp-
fänger bestimmt war oder in der irrigen Vorstel-
lung einer Bestellung erfolgte und der Empfän-
ger dies erkannt hat oder bei Anwendung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen
können.
(3) Eine unbestellte Leistung liegt nicht vor,

wenn dem Verbraucher statt der bestellten eine
nach Qualität und Preis gleichwertige Leistung
angeboten und er darauf hingewiesen wird,
dass er zur Annahme nicht verpflichtet ist und
die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat.

§ 242. Leistung nach Treu und Glauben.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung

so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§ 243. Gattungsschuld. (1) Wer eine nur der
Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat
eine Sache vonmittlerer Art undGüte zu leisten.
(2) Hat der Schuldner das zur Leistung ei-

ner solchen Sache seinerseits Erforderliche ge-
tan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf
diese Sache.

§ 244. Fremdwährungsschuld. (1) Ist eine in
einer anderen Währung als Euro ausgedrückte
Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die
Zahlung in Euro erfolgen, es sei denn, dass
Zahlung in der anderen Währung ausdrücklich
vereinbart ist.
(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurs-

wert, der zur Zeit der Zahlung für den Zahlungs-
ort maßgebend ist.

§ 246. Gesetzlicher Zinssatz. Ist eine Schuld
nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen,
so sind vier vom Hundert für das Jahr zu ent-
richten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

§ 247. Basiszinssatz. (1) 1Der Basiszinssatz be-
trägt 3,62 Prozent. 2Er verändert sich zum 1. Ja-
nuar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Pro-
zentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit
der letzten Veränderung des Basiszinssatzes ge-
stiegen oder gefallen ist. 3Bezugsgröße ist der
Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen Zentralbank vor
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dem ersten Kalendertag des betreffenden Halb-
jahres.
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den gel-

tenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bun-
desanzeiger bekannt1.

§ 248. Zinseszinsen. (1) Eine imVoraus getrof-
fene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder
Zinsen tragen sollen, ist nichtig.
(2) 1Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber

von Bankgeschäften können im Voraus verein-
baren, dass nicht erhobene Zinsen von Einlagen
als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen.
2Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Be-
trag der von ihnen gewährten Darlehen verzins-
liche Schuldverschreibungen auf den Inhaber
auszugeben, können sich bei solchen Darlehen
die Verzinsung rückständiger Zinsen im Voraus
versprechen lassen.

§ 249. Art und Umfang des Schadensersatzes.
(1) Wer zum Schadensersatze verpflichtet ist,

hat den Zustand herzustellen, der bestehen
würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende
Umstand nicht eingetreten wäre.
(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder

wegen Beschädigung einer Sache Schadenser-
satz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der
Herstellung den dazu erforderlichenGeldbetrag
verlangen.

§ 250. Schadensersatz in Geld nach Fristset-
zung. 1Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichti-
gen zur Herstellung eine angemessene Frist mit
der Erklärung bestimmen, dass er die Herstel-
lung nach demAblaufe der Frist ablehne. 2Nach
dem Ablaufe der Frist kann der Gläubiger den
Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Her-
stellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die
Herstellung ist ausgeschlossen.

§ 251. Schadensersatz in Geld ohne Fristset-
zung. (1) Soweit die Herstellung nicht möglich
oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht
genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläu-
biger in Geld zu entschädigen.
(2) Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger

in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen mög-
lich ist. …

§ 252. Entgangener Gewinn. 1Der zu erset-
zende Schaden umfasst auch den entgangenen
Gewinn. 2Als entgangen gilt der Gewinn, wel-
cher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
oder nach den besonderen Umständen, insbe-
sondere nach den getroffenen Anstalten und
Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet
werden konnte.

§ 253. Immaterieller Schaden. (1) Wegen ei-
nes Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
kann Entschädigung in Geld nur in den durch
das Gesetz bestimmten Fällen gefordert wer-
den.
(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers,

der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuel-
len Selbstbestimmung Schadensersatz zu lei-
sten, kann auch wegen des Schadens, der nicht
Vermögensschaden ist, eine billige Entschädi-
gung in Geld gefordert werden.

§ 254. Mitverschulden. (1) Hat bei der Ent-
stehung des Schadens ein Verschulden des Be-
schädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflich-
tung zum Ersatze sowie der Umfang des zu lei-
stenden Ersatzes von den Umständen, insbeson-
dere davon ab, inwieweit der Schaden vorwie-
gend von dem einen oder dem anderen Teile
verursacht worden ist.
(2) 1Dies gilt auch dann, wenn sich das Ver-

schulden des Beschädigten darauf beschränkt,
dass er unterlassen hat, den Schuldner auf die
Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens
aufmerksam zu machen, die der Schuldner we-
der kannte noch kennen musste, oder dass er
unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder
zu mindern. 2Die Vorschrift des § 278 findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 266. Teilleistungen. Der Schuldner ist zu
Teilleistungen nicht berechtigt.

§ 267. Leistung durch Dritte. (1) 1Hat der
Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann
auch ein Dritter die Leistung bewirken. 2Die
Einwilligung des Schuldners ist nicht erforder-
lich.
(2) Der Gläubiger kann die Leistung ableh-

nen, wenn der Schuldner widerspricht.

§ 269. Leistungsort. (1) Ist ein Ort für die
Leistung weder bestimmt noch aus den Umstän-
den, insbesondere aus der Natur des Schuldver-
hältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an
dem Orte zu erfolgen, an welchem der Schuld-
ner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhält-
nisses seinen Wohnsitz hatte.
(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebe-

triebe des Schuldners entstanden, so tritt, wenn
der Schuldner seine gewerbliche Niederlassung
an einem anderen Orte hatte, der Ort der Nie-
derlassung an die Stelle des Wohnsitzes.
(3) Aus dem Umstand allein, dass der Schuld-

ner die Kosten der Versendung übernommen
hat, ist nicht zu entnehmen, dass der Ort, nach
welchem die Versendung zu erfolgen hat, der
Leistungsort sein soll.

1 Der aktuelle Basiszinssatz beträgt am 1. Januar
2009 1,62 %
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§ 270. Zahlungsort. (1) Geld hat der Schuld-
ner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Ko-
sten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu
übermitteln.
(2) Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des

Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläu-
biger seine gewerbliche Niederlassung an ei-
nem anderen Orte hat, der Ort der Niederlas-
sung an die Stelle des Wohnsitzes.
(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Ent-

stehung des Schuldverhältnisses eintretenden
Änderung des Wohnsitzes oder der gewerbli-
chen Niederlassung des Gläubigers die Kosten
oder die Gefahr der Übermittelung, so hat der
Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im
letzteren Falle die Gefahr zu tragen.
(4) Die Vorschriften über den Leistungsort

bleiben unberührt.

§ 271. Leistungszeit. (1) Ist eine Zeit für die
Leistung weder bestimmt noch aus den Umstän-
den zu entnehmen, so kann der Gläubiger die
Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie so-
fort bewirken.
(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel

anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung
nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner
aber sie vorher bewirken kann.

§ 272. Zwischenzinsen. Bezahlt der Schuldner
eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit, so
ist er zu einem Abzuge wegen der Zwischenzin-
sen nicht berechtigt.

§ 273. Zurückbehaltungsrecht. (1) Hat der
Schuldner aus demselben rechtlichen Verhält-
nis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen
fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so
kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhält-
nisse sich ein anderes ergibt, die geschul-
dete Leistung verweigern, bis die ihm gebüh-
rende Leistung bewirkt wird (Zurückbehal-
tungsrecht).
(3) 1Der Gläubiger kann die Ausübung des

Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitslei-
stung abwenden. 2Die Sicherheitsleistung durch
Bürgen ist ausgeschlossen.

§ 275. Ausschluss der Leistungspflicht.
(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausge-

schlossen, soweit diese für den Schuldner oder
für jedermann unmöglich ist.
(2) 1Der Schuldner kann die Leistung verwei-

gern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der
unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhält-
nisses und der Gebote von Treu und Glauben in
einem groben Missverhältnis zu dem Leistungs-
interesse des Gläubigers steht. 2Bei der Bestim-
mung der dem Schuldner zuzumutenden An-
strengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der

Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten
hat.
(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner

verweigern, wenn er die Leistung persönlich zu
erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des
seiner Leistung entgegenstehenden Hindernis-
ses mit dem Leistungsinteresse des Gläubigers
nicht zugemutet werden kann.
(4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen

sich nach den §§ 280, 283 bis 285, 311 a und 326.

§ 276. Verantwortlichkeit des Schuldners.
(1) 1Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrläs-

sigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder
mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem
sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, ins-
besondere aus der Übernahme einer Garantie
oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen
ist. 2Die Vorschriften der §§ 827 und 828 finden
entsprechende Anwendung.
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr

erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem

Schuldner nicht im Voraus erlassen werden.

§ 277. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten.
Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen

hat, welche er in eigenen Angelegenheiten an-
zuwenden pflegt, ist von der Haftung wegen
grober Fahrlässigkeit nicht befreit.

§ 278. Verantwortlichkeit des Schuldners für
Dritte. 1Der Schuldner hat ein Verschulden sei-
nes gesetzlichen Vertreters und der Personen,
deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlich-
keit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten
wie eigenes Verschulden. 2Die Vorschrift des
§ 276 Abs. 3 findet keine Anwendung.

§ 280. Schadensersatz wegen Pflichtverlet-
zung. (1) 1Verletzt der Schuldner eine Pflicht
aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläu-
biger Ersatz des hierdurch entstehenden Scha-
dens verlangen. 2Dies gilt nicht, wenn der
Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat.
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der

Leistung kann der Gläubiger nur unter der zu-
sätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann

der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Vor-
aussetzungen des § 281, des § 282 oder des
§ 283 verlangen.

§ 281. Schadensersatz statt der Leistung we-
gen nicht oder nicht wie geschuldet erbrach-
ter Leistung. (1) 1Soweit der Schuldner die
fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet
erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraus-
setzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt
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der Leistung verlangen, wenn er dem Schuld-
ner erfolglos eine angemessene Frist zur Lei-
stung oder Nacherfüllung bestimmt hat. 2Hat
der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann
der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen
Leistung nur verlangen, wenn er an der Teillei-
stung kein Interesse hat. 3Hat der Schuldner die
Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann
der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen
Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtver-
letzung unerheblich ist.
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der

Schuldner die Leistung ernsthaft und endgül-
tig verweigert oder wenn besondere Umstände
vorliegen, die unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen die sofortige Geltendmachung
des Schadenersatzanspruchs rechtfertigen.
(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung

eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an
deren Stelle eine Abmahnung.
(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausge-

schlossen, sobald der Gläubiger statt der Lei-
stung Schadensersatz verlangt hat.
(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz

statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner
zur Rückforderung des Geleisteten nach den
§§ 346 bis 348 berechtigt.

§ 282. Schadensersatz statt der Leistung we-
gen Verletzung einer Pflicht nach § 241 Abs. 2.
Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241

Abs. 2, kann der Gläubiger unter den Voraus-
setzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt
der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung
durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist.

§ 283. Schadensersatz statt der Leistung bei
Ausschluss der Leistungspflicht. 1Braucht der
Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu lei-
sten, kann der Gläubiger unter den Vorausset-
zungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt
der Leistung verlangen. 2§ 281 Abs. 1 Satz 2 und
3 und Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 284. Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
Anstelle des Schadensersatzes statt der Lei-

stung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwen-
dungen verlangen, die er im Vertrauen auf
den Erhalt der Leistung gemacht hat und bil-
ligerweise machen durfte, es sei denn, deren
Zweckwäre auch ohne die Pflichtverletzung des
Schuldners nicht erreicht worden.

§ 285. Herausgabe des Ersatzes. (1) Er-
langt der Schuldner infolge des Umstandes, auf
Grund dessen er die Leistung nach § 275 Abs. 1
bis 3 nicht zu erbringen braucht, für den ge-
schuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen
Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger Heraus-
gabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtre-
tung des Ersatzanspruchs verlangen.

(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung
Schadensersatz verlangen, so mindert sich die-
ser, wenn er von dem in Absatz 1 bestimmten
Recht Gebrauch macht, um den Wert des er-
langten Ersatzes oder Ersatzanspruchs.

§ 286. Verzug des Schuldners. (1) 1Leistet
der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubi-
gers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit
erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Ver-
zug. 2Der Mahnung stehen die Erhebung der
Klage auf die Leistung sowie die Zustellung ei-
nes Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender
bestimmt ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat
und eine angemessene Zeit für die Leistung in
der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem
Ereignis an nach dem Kalender berechnen
lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und end-
gültig verweigert,

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen der sofortige
Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.
(3) 1Der Schuldner einer Entgeltforderung

kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht in-
nerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zu-
gang einer Rechnung oder gleichwertigen Zah-
lungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber ei-
nem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn
auf diese Folgen in der Rechnung oder Zah-
lungsaufstellung besonders hingewiesen wor-
den ist. 2Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der
Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher
ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher
ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Emp-
fang der Gegenleistung in Verzug.
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug,

solange die Leistung infolge eines Umstandes
unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 287. Verantwortlichkeit während des Ver-
zugs. 1Der Schuldner hat während des Ver-
zugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. 2Er haf-
tet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei
denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger
Leistung eingetreten sein würde.

§ 288. Verzugszinsen. (1) 1Eine Geldschuld
ist während des Verzugs zu verzinsen. 2Der Ver-
zugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Ver-

braucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zins-
satz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte
über dem Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen

Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen.
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(4) Die Geltendmachung eines weiteren
Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 289. Zinseszinsverbot. 1Von Zinsen sind
Verzugszinsen nicht zu entrichten. 2Das Recht
des Gläubigers auf Ersatz des durch den Verzug
entstehenden Schadens bleibt unberührt.

Verzug des Gläubigers

§ 293. Annahmeverzug. Der Gläubiger kommt
in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung
nicht annimmt.

§ 294. Tatsächliches Angebot. Die Leistung
muss dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist,
tatsächlich angeboten werden.

§ 295. Wörtliches Angebot. 1Ein wörtli-
ches Angebot des Schuldners genügt, wenn der
Gläubiger ihm erklärt hat, dass er die Leis-
tung nicht annehmen werde, oder wenn zur
Bewirkung der Leistung eine Handlung des
Gläubigers erforderlich ist, insbesondere wenn
der Gläubiger die geschuldete Sache abzuholen
hat. 2Dem Angebote der Leistung steht die
Aufforderung an den Gläubiger gleich, die
erforderliche Handlung vorzunehmen.

§ 296. Entbehrlichkeit des Angebots. 1Ist für
die von dem Gläubiger vorzunehmende Hand-
lung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so
bedarf es des Angebots nur, wenn der Gläu-
biger die Handlung rechtzeitig vornimmt. 2Das
Gleiche gilt, wenn der Handlung ein Ereignis
vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit
für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass
sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender
berechnen lässt.

§ 300. Wirkungen des Gläubigerverzugs.
(1) Der Schuldner hat während des Verzugs

des Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit zu vertreten.
(2) Wird eine nur der Gattung nach be-

stimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr
mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in
welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er
die angebotene Sache nicht annimmt.

§ 301. Wegfall der Verzinsung. Von einer ver-
zinslichen Geldschuld hat der Schuldner wäh-
rend des Verzugs des Gläubigers Zinsen nicht
zu entrichten.

§ 304. Ersatz von Mehraufwendungen. Der
Schuldner kann im Falle des Verzugs des Gläu-
bigers Ersatz der Mehraufwendungen verlan-
gen, die er für das erfolglose Angebot sowie für
die Aufbewahrung und Erhaltung des geschul-
deten Gegenstandes machen musste.

Gestaltung rechtsgeschäftlicher
Schuldverhältnisse durch Allgemeine
Geschäftsbedingungen

§ 305. Einbeziehung Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen in den Vertrag. (1) 1Allgemeine
Geschäftsbedingungen sind alle für eine Viel-
zahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbe-
dingungen, die eine Vertragspartei (Verwender)
der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines
Vertrags stellt. 2Gleichgültig ist, ob die Bestim-
mungen einen äußerlich gesonderten Bestand-
teil des Vertrags bilden oder in die Vertragsur-
kunde selbst aufgenommen werden, welchen
Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie ver-
fasst sind undwelche Form der Vertrag hat. 3All-
gemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht
vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen
den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehan-
delt sind.
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen wer-

den nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn
der Verwender bei Vertragsschluss
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder,
wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der
Art des Vertragsschlusses nur unter unver-
hältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist,
durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort
des Vertragsschlusses auf sie hinweist und

2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit
verschafft, in zumutbarerWeise, die auch eine
für den Verwender erkennbare körperliche
Behinderung der anderen Vertragspartei an-
gemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt
Kenntnis zu nehmen,

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer
Geltung einverstanden ist.
(3) Die Vertragsparteien können für eine be-

stimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung
bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeich-
neten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.

§ 305 a. Einbeziehung in besonderen Fällen.
Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2

Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse werden
einbezogen, wenn die andere Vertragspartei mit
ihrer Geltung einverstanden ist,
1. die mit Genehmigung der zuständigen Ver-
kehrsbehörde oder auf Grund von internatio-
nalen Übereinkommen erlassenen Tarife und
Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen
und die nach Maßgabe des Personenbeförde-
rungsgesetzes genehmigten Beförderungsbe-
dingungen der Straßenbahnen, Obusse und
Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in den Be-
förderungsvertrag,
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2. die im Amtsblatt der Bundesagentur für Elek-
trizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen veröffentlichten und in den Ge-
schäftsstellen des Verwenders bereitgehalte-
nen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
a) in Beförderungsverträge, die außerhalb von
Geschäftsräumen durch den Einwurf von
Postsendungen in Briefkästen abgeschlos-
sen werden,

b) in Verträge über Telekommunikations-,
Informations- und andere Dienstleistun-
gen, die unmittelbar durch Einsatz von
Fernkommunikationsmitteln und während
der Erbringung einer Telekommunikati-
onsdienstleistung in einem Mal erbracht
werden, wenn die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der anderen Vertragspartei
nur unter unverhältnismäßigen Schwierig-
keiten vor dem Vertragsschluss zugänglich
gemacht werden können.

§ 305 b. Vorrang der Individualabrede. In-
dividuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 305 c. Überraschende und mehrdeutige
Klauseln. (1) Bestimmungen in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die nach den Umstän-
den, insbesondere nach dem äußeren Erschei-
nungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind,
dass der Vertragspartner des Verwenders mit
ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht
Vertragsbestandteil.
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner

Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des
Verwenders.

§ 306. Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung
und Unwirksamkeit. (1) Sind Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam,
so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertrags-

bestandteil geworden oder unwirksam sind,
richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den
gesetzlichen Vorschriften.
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Fest-

halten an ihm auch unter Berücksichtigung der
nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine un-
zumutbare Härte für eine Vertragspartei darstel-
len würde.

§ 306 a. Umgehungsverbot. Die Vorschrif-
ten dieses Abschnitts finden auch Anwendung,
wenn sie durch anderweitige Gestaltungen um-
gangen werden.

§ 307. Inhaltskontrolle. (1) 1Bestimmungen
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind un-
wirksam, wenn sie den Vertragspartner des

Verwenders entgegen den Geboten von Treu
und Glauben unangemessen benachteiligen.
2Eine unangemessene Benachteiligung kann
sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung
nicht klar und verständlich ist.
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist

im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestim-
mung
1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetz-
lichen Regelung, von der abgewichen wird,
nicht zu vereinbaren ist oder

2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich
aus der Natur des Vertrags ergeben, so ein-
schränkt, dass die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet ist.
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308

und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, durch die von
Rechtsvorschriften abweichende oder diese er-
gänzende Regelungen vereinbart werden. 2An-
dere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz
2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam
sein.

§ 308. Klauselverbote mit Wertungsmöglich-
keit. In Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ist insbesondere unwirksam
1. (Annahme- und Leistungsfrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwen-
der unangemessen lange oder nicht hinrei-
chend bestimmte Fristen für die Annahme
oder Ablehnung eines Angebots oder die Er-
bringung einer Leistung vorbehält; ausge-
nommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach
Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist
nach § 355 Abs. 1 bis 3 und § 356 zu leisten;

2. (Nachfrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwen-
der für die von ihm zu bewirkende Leistung
abweichend von Rechtsvorschriften eine un-
angemessen lange oder nicht hinreichend be-
stimmte Nachfrist vorbehält;

3. (Rücktrittsvorbehalt) die Vereinbarung eines
Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich
gerechtfertigten und im Vertrag angegebe-
nen Grund von seiner Leistungspflicht zu lö-
sen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhält-
nisse;

4. (Änderungsvorbehalt)
die Vereinbarung eines Rechts des Verwen-
ders, die versprochene Leistung zu ändern
oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die
Vereinbarung der Änderung oder Abwei-
chung unter Berücksichtigung der Interessen
des Verwenders für den anderen Vertragsteil
zumutbar ist;

5. (Fingierte Erklärungen)
eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des
Vertragspartners des Verwenders bei Vor-
nahme oder Unterlassung einer bestimmten
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Handlung als von ihm abgegeben oder nicht
abgegeben gilt, es sei denn, dass
a) dem Vertragspartner eine angemessene
Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen Er-
klärung eingeräumt ist und

b)der Verwender sich verpflichtet, den Ver-
tragspartner bei Beginn der Frist auf die
vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens
besonders hinzuweisen;

6. (Fiktion des Zugangs)
eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Er-
klärung des Verwenders von besonderer Be-
deutung dem anderen Vertragsteil als zuge-
gangen gilt;

7. (Abwicklung von Verträgen)
eine Bestimmung, nach der der Verwender
für den Fall, dass eine Vertragspartei vom
Vertrag zurücktritt oder den Vertrag kündigt,
a) eine unangemessen hohe Vergütung für
die Nutzung oder den Gebrauch einer Sa-
che oder eines Rechts oder für erbrachte
Leistungen oder

b) einen unangemessen hohen Ersatz von
Aufwendungen verlangen kann;

8. (Nichtverfügbarkeit der Leistung)
die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung
eines Vorbehalts des Verwenders, sich von
der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags
bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen,
wenn sich der Verwender nicht verpflichtet,
a) den Vertragspartner unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit zu informieren und

b)Gegenleistungen des Vertragspartners un-
verzüglich zu erstatten.

§ 309. Klauselverbote ohneWertungsmöglich-
keit. Auch soweit eine Abweichung von den
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
1. (Kurzfristige Preiserhöhungen)
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des
Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht,
die innerhalb von vier Monaten nach Ver-
tragsschluss geliefert oder erbracht werden
sollen; dies gilt nicht bei Waren oder Leistun-
gen, die im Rahmen von Dauerschuldverhält-
nissen geliefert oder erbracht werden;

2. (Leistungsverweigerungsrechte)
eine Bestimmung, durch die
a) das Leistungsverweigerungsrecht, das dem
Vertragspartner des Verwenders nach § 320
zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt
wird, oder

b) ein dem Vertragspartner des Verwenders
zustehendes Zurückbehaltungsrecht, so-
weit es auf demselben Vertragsverhält-
nis beruht, ausgeschlossen oder einge-
schränkt, insbesondere von der Anerken-
nung von Mängeln durch den Verwender
abhängig gemacht wird;

3. (Aufrechnungsverbot)
eine Bestimmung, durch die dem Vertrags-
partner des Verwenders die Befugnis ge-
nommen wird, mit einer unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderung aufzu-
rechnen;

4. (Mahnung, Fristsetzung)
eine Bestimmung, durch die der Verwender
von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt
wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen
oder ihm eine Frist für die Leistung oder
Nacherfüllung zu setzen;

5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprü-
chen)
die Vereinbarung eines pauschalierten An-
spruchs des Verwenders auf Schadensersatz
oder Ersatz einer Wertminderung, wenn
a) die Pauschale den in den geregelten Fäl-
len nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Schaden oder die gewöhn-
lich eintretendeWertminderung übersteigt,
oder

b) dem anderen Vertragsteil nicht ausdrück-
lich der Nachweis gestattet wird, ein Scha-
den oder eine Wertminderung sei über-
haupt nicht entstanden oder wesentlich
niedriger als die Pauschale;

6. (Vertragsstrafe)
eine Bestimmung, durch die dem Verwender
für den Fall der Nichtabnahme oder verspäte-
ten Abnahme der Leistung, des Zahlungsver-
zugs oder für den Fall, dass der andere Ver-
tragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung einer
Vertragsstrafe versprochen wird;

7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Le-
ben, Körper, Gesundheit und bei grobemVer-
schulden)
a) (Verletzung von Leben, Körper, Gesund-
heit)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der
Haftung für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Verwenders oder einer vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Verwenders beruhen;

b) (grobes Verschulden)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der
Haftung für sonstige Schäden, die auf ei-
ner grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Verwenders oder auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Verwenders beruhen;

die Buchstaben a und b gelten nicht für Haf-
tungsbeschränkungen in den nach Maßgabe
des Personenbeförderungsgesetzes geneh-
migten Beförderungsbedingungen und Tarif-
vorschriften der Straßenbahnen, Obusse und


